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Gemeinde Friedeburg  
Der Bürgermeister 
 
 
 
 öffentlich 
 
 
 
Amt/Aktenzeichen/Diktatzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachtragvermerk) 

FB 4 - Bürgerservice 

10-205 

 

27.05.2019 2019-083 

 
 

 Beratungsfolge  Sitzungstermin 

 Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthaltung 

Fraktion 
 

   

Ausschuss für Schulen, Jugend, Sport und Soziales 
  

06.06.2019                   

Verwaltungsausschuss 
  

19.06.2019                   

Gemeinderat 
  

26.06.2019                   

 
 
Betreff: 

Änderung der Satzung über den Betrieb und die Erhebung von Gebühren für die 
Benutzung von Kindertagesstätten der Gemeinde Friedeburg 
 
Schilderung der Sach- und Rechtslage: 

Im vergangenen Jahr wurde eine neue Satzung über den Betrieb und die Erhebung von 
Gebühren für die Benutzung von Kindertagesstätten beschlossen. Diese trat zum 01.08.2018 in 
Kraft. 
 
Auf Grund der ebenfalls zum 01.08.2018 eingetreten Gesetzesänderungen im 
niedersächsischen Kindertagesstättengesetz (Nds. KiTaG) ist die vom Rat beschlossene 
Satzung mit den nun geltenden gesetzlichen Grundlagen nicht mehr vereinbar. 
Folglich wurde eine neue Satzung erstellt, die dieser Vorlage als Anlage beigefügt ist. 
Ziel ist es, die erneuerte Satzung mit Beginn zum neuen Kindergartenjahr 2019/2020 zum 
01.08.2019 in Kraft treten zu lassen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Durch die Beitragsfreiheit ist es nicht möglich einen Pauschalbetrag über die monatlichen 
Einnahmen zu nennen. 
Die Einnahmen für Mai 2019 belaufen sich auf rund 8.075,00 € 
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Beschlussvorschlag: 

Dem Verwaltungsausschuss wird vorgeschlagen, dem Gemeinderat folgenden Beschluss zu 
empfehlen: 
 
Dem Satzungsentwurf über den Betrieb und die Erhebung von Gebühren für die 
Benutzung von Kindertagesstätte wird zugestimmt. 
 
 
 
 
 
Goetz 
 
Anlagenverzeichnis: 

- neue Satzung 
- Gegenüberstellung der Änderungen von der alten und neuen Satzung  
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